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Gemeinde Lindlar Der Bürgermeister 

 - Sicherheit und Ordnung - 

Gemeinde Lindlar – Der Bürgermeister – Borromäusstraße 1, 51789 Lindlar 

 

An die Mitglieder des  
Ausschusses für Sicherheit und Ordnung 
 
Nachrichtlich  
An alle Ratsmitglieder 
 

Auskunft erteilt: Herr Schibelka 
Geschäftszeichen:  
Zimmer Nr.: E-07 
Telefondurchwahl: (02266) 96-114 
Telefax: (02266) 96-7114 
E-Mail: Herbert.schibelka@lindlar.de 
Homepage: http://www.lindlar.de 

Lindlar, den 16.11.2011  

12. Sitzung des Ausschusses für Sicherheit und Ordnung am 29.11.2011 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Anlage reichen wir Ihnen die in der Einladung zur o.a. Sitzung angekündigten 
Sitzungsvorlagen zu 
 
TOP 07: Gebührenkalkulation Bestattungswesen 2012 und V. Nachtrag zur 

Gebührenordnung der Gemeinde Lindlar vom 12.08.2004 zur 
Friedhofssatzung der Gemeinde Lindlar 

TOP 11: Aktualisierung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der 
Gemeinde Lindlar vom 12.08.2004 

nach. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag  
 
 
 
Schibelka 
 
 
Anlagen 
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Gemeinde Lindlar Lindlar, 14.11.2011
 
Finanzen, Steuern, Rechnungswesen 
 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Ausschusses für Sicherheit und Ordnung 
am 29.11.2011  

 
- öffentliche Sitzung - 

TOP 07: Gebührenkalkulation Bestattungswesen 2012 und V. Nachtrag zur 
Gebührenordnung der Gemeinde Lindlar vom 12.08.2004 zur Fried-
hofssatzung der Gemeinde Lindlar 

Sachverhalt: 

Nach einem Urteil des OVG Münster (II:A676/76 vom 23.10.1978) müssen Gebührenkalku-
lationen der Kostenrechnenden Einrichtungen, die sich auf Gebühren auswirken, vom Ge-
meinderat beschlossen werden. 

Entstandene Gewinne / Verluste sind nach den gesetzlichen Bestimmungen innerhalb von 3 
Jahren auszugleichen. 

Die Festlegung des öffentlichen Interesses auf 10% erfolgte durch Beschluss des Gemein-
derates vom 13.03.2009. Die Friedhöfe der Gemeinde Lindlar werden neben ihrem vorran-
gigen Zweck als Begräbnisstätte auch als Orte der Besinnung und Erholung genutzt und 
erfüllen somit eine allgemeine Funktion für alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Lind-
lar. Dies wird durch die natürliche Beschaffenheit der Friedhöfe und deren zentrale Lage 
untermauert.  

Die Gebührenkalkulation für das Bestattungswesen 2012 ist als Anlage beigefügt. Sie be-
steht aus der Kalkulation selbst, ergänzt um die Anlagen 1 bis 6. Die Anlage 6 sowie der 
Entwurf des V. Nachtrages zur Gebührenordnung zeigen die neu kalkulierten Gebührensät-
ze für 2012. Daraus ergibt sich eine Erhöhung der zurzeit gültigen Grabstellengebühren.  

Die Gebührenkalkulation 2012 schließt mit einem geplanten Fehlbetrag nach KAG in Höhe 
von € 6.588 sowie mit einem NKF-Fehlbetrag in Höhe von € 131.130. 

Der Fehlbetrag der Betriebsabrechnung 2010 nach KAG in Höhe von € 4.022,65 wurde im 
Jahresabschluss 2010 dem Sonderposten für Gebührenausgleich Bestattungswesen ent-
nommen, der damit € 60.737,63 beträgt. Der Verlust nach NKF in Höhe von € 129.762,32 
wurde durch den allgemeinen Haushalt getragen.  

Vorläufige Berechnungen der Betriebsabrechnung 2011 für das Bestattungswesen zeigen 
Verluste nach KAG in Höhe von T€ 54 und NKF in Höhe von T€ 164. Die Verluste entste-
hen, da die geplanten Einnahmen aus Grabstellengebühren vermutlich nicht realisiert wer-



den. Eine Inanspruchnahme des Sonderpostens für Gebührenausgleich Bestattungswesen 
in Höhe von T€ 54 wird erforderlich. Dieser wird somit noch T€ 6 betragen.  

Die Verwaltung schlägt vor, den Sonderposten für den Gebührenausgleich nicht in die Kal-
kulation einzubeziehen und die Gebührensätze in 2012 zu erhöhen.   

 

Beschlussvorschlag: 

Der Ausschuss für Sicherheit und Ordnung empfiehlt dem Gemeinderat, die Gebührenkal-
kulation 2012 des Bestattungswesens sowie den V. Nachtrag zur Gebührenordnung der 
Gemeinde Lindlar vom 12.08.2004 zur Friedhofssatzung der Gemeinde Lindlar in der von 
der Verwaltung vorgeschlagenen Fassung zu beschließen. 
 
 
 
 

     

Annette Krop  
Sachbearbeiterin 

 Friedhelm Schwirten 
Fachleiter 

Werner Hütt  
Gemeindekämmerer

Dr. Hermann-Josef 
Tebroke 

Bürgermeister 
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Gemeinde Lindlar Lindlar, 15.11.2011 
 
Sicherheit und Ordnung 
 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Ausschusses für Sicherheit und Ordnung 
am 29.11.2011  

 
- öffentliche Sitzung - 

TOP 11: Aktualisierung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung 
von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensat-
zung) der Gemeinde Lindlar vom 12.08.2004 

Vorberaten im am TOP 
Ausschuss für Sicherheit und Ordnung 28.09.2010 11 
 

Sachverhalt: 

Nach der derzeitigen Straßenreinigungssatzung besteht innerhalb der geschlossenen 
Ortslagen und den Ortsdurchfahrten eine Reinigungspflicht der Gehwege und kombi-
nierten Rad-Gehwege durch die jeweils angrenzenden Grundstücksanlieger, sofern die 
Grundstücke hierüber erschlossen sind oder erschlossen werden können.  

 
Im Winter 2008/2009 wurde der Rad-Gehweg entlang der Horpestraße durch den Bau-
hof/TeBEL vollständig im Rahmen des Winterdienstes gestreut oder geräumt. In An-
wendung der Straßenreinigungssatzung wurden diese Arbeiten in der Winterdienstperi-
ode 2010/2011 nicht mehr durchgeführt, weil die Grundstücke über den vorhandenen 
Rad-Gehweg erschlossen sind. Dies hat auf Unverständnis bei den betroffenen Grund-
stückseigentümern geführt.  
 
Mit Schreiben vom 17.09.2010 beklagen sich die Anlieger, dass die Einstellung des 
Winterdienstes ohne vorherige Information der Anlieger erfolgt ist. Nach Gesprächen 
mit den Anliegern wurde der Winterdienst daraufhin zunächst durch den TeBEL weiter 
durchgeführt.  
 
Mit Schreiben vom 21.11.2010 beantragt  nun die Anliegergemeinschaft „Horpe, Hor-
pestr.“, das der TeBEL den Winterdienst im Auftrag der Pflichtigen gegen Kostenerstat-
tung durch die Pflichtigen weiterhin durchführen soll (Anlage I).  
 
Insbesondere der unter Ziff. 3 genannte Vorschlag der Interessengemeinschaft führt zu 
einer Rückübertragung der Räum- und Streupflicht der Anlieger auf die Gemeinde im 
Rahmen eines privatrechtlichen Vertrages. Dies hätte haftungsrechtlichen Konsequen-
zen für die Gemeinde Lindlar zur Folge. Dies kann schon aus diesem Grunde nicht im 



Sinne der Gemeinde sein. Außerdem würde ein Präzedenzfall geschaffen, auf den sich 
andere Anlieger berufen könnten.  
 
Nach § 2 Ziff. 2 der Straßenreinigungssatzung kann auf Antrag des Reinigungspflichti-
gen ein Dritter durch schriftliche Erklärung gegenüber der Gemeinde Lindlar mit deren 
Zustimmung die Reinigungspflicht an Stelle des Reinigungspflichtigen übernehmen, 
wenn eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachgewiesen wird; die Zustimmung 
ist jederzeit widerruflich und nur so lange wirksam, wie die Haftpflichtversicherung be-
steht. Jeder einzelne Anlieger hat, wenn von ihm so gewollt, einen entsprechenden An-
trag zu stellen. 
 
Das von der Anliegergemeinschaft genannte Unternehmen wird sicherlich in der Lage 
sein, solche Beauftragungen durchführen. Es muss aber eine klare und nachvollziehe 
Abgrenzung zwischen den vertraglichen Verpflichtungen und der Kostenstellung ge-
genüber der Gemeinde und den anderen reinigungspflichtigen Anliegern geschaffen 
werden. Die mit Schreiben vom 21.11.2010 vorgeschlagene Regelung erfüllt diese Vor-
aussetzung nicht. Allerdings wird im Winter 2011/2012 ein anderes Unternehmen für 
den Streubezirk Horpe zuständig sein, so dass das bisherige ortsnahe Unternehmen 
nunmehr in eindeutiger Abgrenzung zu dem Gemeindeauftrag die an die Anlieger über-
tragene Räum- und Streupflicht durchführen könnte.  
 
Ein ähnliches Problem besteht auf dem Rad-Gehweg entlang der Talstraße, von der 
Einmündung Böhler Straße bis zum Ponyweg. Die dort angrenzenden Grundstücke 
werden ebenfalls über den dort vorhandenen Rad-Gehweg erschlossen, so dass die 
Eigentümer der angrenzenden erschlossen Grundstücke in der Reinigungspflicht wä-
ren.  
 
In einem Teilbereich dieses Rad-Gehweges hat sich die Gemeinde im Zuge des dama-
ligen Grunderwerbs für den Rad-Gehweg allerdings verpflichtet, den Winterdienst 
durchzuführen und den Grundstückanlieger von den Winterdienstpflichten zu befreien. 
Auch in diesem Fall wurde bis zum Winter 2009/2010 der Winterdienst auf dem kom-
pletten Rad-Gehweg vollständig durch den Bauhof/TeBEL durchgeführt.  
 
Sowohl für den Rad-Gehweg an der Horpestraße als auch für den Rad-Gehweg entlang 
der Talstraße schlägt die Verwaltung vor, die betroffenen Grundstückseigentümer über 
die Regelung in der Straßenreinigungssatzung zu informieren. Bis zu diesem Zeitpunkt 
wird übergangsweise der Winterdienst durch den TeBEL durchgeführt.  
 
Im Rahmen der Überprüfung der Streubezirkseinteilung wurde auch das Straßenver-
zeichnis der Straßenreinigungssatzung überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass die in 
Anlage II genannten Straßen in dieses noch eingefügt werden müssen. Der besseren 
Übersichtlichkeit halber empfiehlt die Verwaltung, das Straßenverzeichnis zur Straßen-
reinigungs- und Gebührensatzung insgesamt neu bekannt zu machen. 
 
Aufgrund der zuvor genannten Sachverhalte erfolgt folgender 
 

Beschlussvorschlag: 
Dem Antrag der Anliegergemeinschaft Horpestraße vom 21.10.2010 auf „Mitnut-
zung“ des gemeindlichen Räum- und Streudienstes wird nicht entsprochen. 

 



Der Ausschuss für Sicherheit und Ordnung unterbreitet dem Gemeinderat folgende 
 

Beschlussempfehlung: 
Die Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Lindlar wird unter 
Einbeziehung der in Anlage II aufgeführten Straßen neu bekannt gemacht und 
tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Nach erfolgter öffentlicher Bekanntmachung sind die betroffenen Grundstücksei-
gentümer in Eichholz, Horpe und Altenrath-Böhl zusätzlich in geeigneter Form 
über die Änderungen zu informieren. 
 

 
 

     

Herbert Schibelka 
Fachleiter 

 Ralf Urspruch 
Fachleiter 

 Dr. Hermann-Josef Tebroke 
Bürgermeister 

 
 



Anlage I 
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AnlageII 
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